
Inhalt

Öffentliche Bekanntmachungen
• Inkrafttreten der 1. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 233: Hiltrup -
Tageserholungsanlage Hiltruper
See 

• Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 448: Handorf – Stapelskotten /
Laerer Werseufer

• Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 453: Wissenschaftspark (Men-
delstraße / Gievenbecker Weg /
Röntgenstraße)

• Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 459: Sprakel – nördlich Land-
wehr (östlicher Teilbereich)

• Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 460: Coerde – westlich Hoher
Heckenweg

• Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 505: Roxeler
Straße / Schmeddingstraße

• Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW

• Zweite Satzung zur Änderung der
Vergnügungssteuersatzung der
Stadt Münster vom 18. 5. 2006

• Vergnügungssteuersatzung der
Stadt Münster vom 18. 5. 2006

• Sitzung der Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes
am 13. Juni 2006

• Aufnahme eines Aufgebotes

• Öffentliche Zustellung

• Allgemeinverfügung der Stadt
Münster  zur Freilandhaltung von
Geflügel vom 15. 5. 2006

• Anzeige der Freilandhaltung von
Geflügel  an das Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt der
Stadt Münster

• Feststellung eines Nachfolgers in
der Bezirksvertretung Münster-
Mitte

Amtsblatt Nr. 9 vom 26. 5. 2006     103

49. Jahrgang – Nr. 9 – 26. Mai 2006 – Postverlagsort 48127 Münster – H 1208 B

Öffentliche Bekanntmachungen

Inkrafttreten der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 233: Hiltrup -
Tageserholungsanlage Hiltruper
See 
Der Rat der Stadt Münster hat am 17. 5.
2006 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Bebauungsplan Nr. 233: Hiltrup –
Tageserholungsanlage Hiltruper See
ist gemäß §§ 2 (1) und 1 (8) Bauge-
setzbuch im Bereich der privaten
Grünfläche –Sportplatz- dahingehend
zu ändern, dass die überbaubare
Grundstücksfläche für die vorhande-
ne Tennishalle geringfügig ausgewei-
tet und die Festsetzungen zur Dach-
form und Dachneigung gestrichen
werden.

2. Die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 233: Hiltrup – Tageserho-
lungsanlage Hiltruper See wird ge-
mäß §§ 2 und 10 Baugesetzbuch in
Verbindung mit § 13 Baugesetzbuch
und den §§ 7 und 41 Gemeindeord-
nung NW als Satzung beschlossen.
Die Begründung zur 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 233 wird eben-
falls beschlossen.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 233 in Kraft. 

Bei der Stadtverwaltung Münster, im
Kundenzentrum Planen - Bauen - Um-
welt im Erdgeschoss des Stadthauses 3,
Albersloher Weg 33, kann während der
Dienststunden die Änderung des Bebau-
ungsplanes und die Begründung zur Än-
derung des Bebauungsplanes eingese-
hen werden.

Die Abgrenzung des Bebauungsplanes
Nr. 233 ist aus dem abgedruckten Über-
sichtsplan Nr. 1 zu ersehen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3)Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42
bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kal-
enderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
„ Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis Nr. 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
lichen Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
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wenn sie nicht innerhalb von zwei
Jahren seit der Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden.“ 

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt-
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt."

Münster, den 24. Mai 2006 

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 448: Handorf – Stapels-
kotten / Laerer Werseufer

Der vom Rat der Stadt Münster am 17. 5.
2006 als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 448 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 448 in Kraft
und kann während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Münster im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt im
Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albers-
loher Weg 33 eingesehen werden.

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungs-
planes Nr. 448 tritt der Bebauungsplan
Nr. 316: Campingplatz Stapelskotten
(Laerer Werseufer) soweit er vom Bebau-
ungsplan Nr. 448 überlagert wird, teil-
weise außer Kraft.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 448 ist aus dem ab-
gedruckten Übersichtsplan Nr. 2 zu erse-
hen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3)Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften
wird unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Mängel der Abwägung wer-
den unbeachtlich, wenn sie nicht 
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innerhalb von sieben Jahren seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltend-
machung ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen.

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt."

Münster, den 24. Mai 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 453: Wissenschaftspark
(Mendelstraße / Gievenbecker
Weg / Röntgenstraße)
Der vom Rat der Stadt Münster am 17. 5.
2006 als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 453 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 453 in Kraft
und kann während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Münster im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt im Erd-
geschoss des Stadthauses 3, Albersloher
Weg 33 eingesehen werden.

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungs-
planes Nr. 453 tritt der Bebauungsplan
Nr. 188: Corrensstraße (Naturwissen-
schaftlicher Bereich II) außer Kraft. Der
Bebauungsplan Nr. 222: Verbindung Von-
Esmarch-Straße / Gievenbecker Ring 



1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3)Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften
wird unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Mängel der Abwägung wer-
den unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltend-
machung ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen.

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

tritt, soweit er vom Bebauungsplan Nr. 453
überlagert wird, teilweise außer Kraft.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 453 ist aus dem ab-
gedruckten Übersichtsplan Nr. 3 zu erse-
hen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3)Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften
wird unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Mängel der Abwägung wer-

den unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von sieben Jahren seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Bei der Geltendmachung ist der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen.

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt."

Münster, den 24. Mai 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 459: Sprakel – nördlich
Landwehr (östlicher Teilbereich)
Der vom Rat der Stadt Münster am 17. 5.
2006 als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 459 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 459 in Kraft
und kann während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Münster im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt im
Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albers-
loher Weg 33 eingesehen werden.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 459 ist aus dem ab-
gedruckten Übersichtsplan Nr. 4 zu erse-
hen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:
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"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt."

Münster, den 24. Mai 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 460: Coerde – westlich
Hoher Heckenweg

Der vom Rat der Stadt Münster am 17. 5.
2006 als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 460 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 460 in Kraft
und kann während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Münster im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt im
Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albers-
loher Weg 33 eingesehen werden.

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungs-
planes Nr. 460 tritt der Bebauungsplan
Nr. 134 Teilabschnitt I: Coerde – Görlitzer
Straße / Königsberger Straße / Hoher
Heckenweg, soweit er durch den Bebau-
ungsplan Nr. 460 überlagert wird, teil-
weise außer Kraft.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 460 ist aus dem ab-
gedruckten Übersichtsplan Nr. 5 zu erse-
hen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3)Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften
wird unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Mängel der Abwägung wer-
den unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltend-
machung ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen.

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt."

Münster, den 24. Mai 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 505: Roxeler
Straße / Schmeddingstraße
Der Rat der Stadt Münster hat am 17. 5.
2006 folgenden Beschluss gefasst:

Für den Bereich zwischen Roxeler Straße
und Schmeddingstraße im Stadtteil
Roxel ist gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch
ein Bebauungsplan u. a. zur Festsetzung
von Art und Maß der baulichen Nutzung,
der überbaubaren Grundstücksflächen
und der Verkehrsflächen aufzustellen.

Innerhalb des Plangebietes liegen die fol-
genden Grundstücke:

Gemarkung Münster, 
Flur 39, Teile der Flurstücke 194, 246,
292, 337, und 370.

Die Abgrenzung des Bereiches des auf-
zustellenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes ist aus dem abgedruck-
ten Übersichtsplan Nr. 6 zu ersehen.

Der vorstehende Beschluss des Rates
der Stadt Münster wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Münster, den 24. Mai 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister
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Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NW werden folgende im Eigentum der
Stadt Münster stehende Straßen dem
öffentlichen Straßenverkehr gewidmet: 

Hafenstraße

Das Teilstück der Hafenstraße vom Lud-
geriplatz bis zur Engelstraße als Landes-
straße

Hafenstraße

Das dreieckige Teilstück der Hafenstraße
mit der Ortsfahrbahn vor den Häusern
Hafenstraße 2 und 8 als Gemeindestraße 

Südstraße

Das Teilstück der Südstraße von der Ha-
fenstraße bis zur Viktoriastraße

Graelstraße

Das Teilstück der Graelstraße von der
Hafenstraße bis zur Junkerstraße

Viktoriastraße

Die Viktoriastraße von der Südstraße bis
zur Graelstraße

Die Widmungen beziehen sich auf die
Straßenflächen, die in dem Übersichts-
plan Nr. 7 dargestellt sind. Der Über-
sichtsplan ist Bestandteil dieser Wid-
mungsverfügung. Die Hafenstraße wird
als Landesstraße eingestuft und hat die
Bezeichnung L793. Die Ortsfahrbahn der
Hafenstraße vor den Häusern Hafen-
straße 2 bis 8, die Südstraße, Graelstraße

und Viktoriastraße werden als Gemeinde-
straßen eingestuft.

Gegen die Widmungen ist der Wider-
spruch zulässig. Er ist innerhalb eines
Monats vom Tage dieser Bekanntma-
chung an schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift beim Oberbürgermeister
der Stadt Münster (Postanschrift: Der
Oberbürgermeister, 48127 Münster) zu
erheben. Ein Nachtbriefkasten befindet
sich am Stadthaus 1, Klemensstraße 10.
Der Widerspruch kann auch direkt beim
Vermessungs- und Katasteramt (Postan-
schrift: Der Oberbürgermeister, Vermes-
sungs- und Katasteramt, 48127 Münster)
erhoben werden.

Münster, den 11. Mai 2006

Der  Oberbürgermeister
I. V.

Joksch
Stadtbaurat

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NRW wird das Teilstück der im Eigentum
der Stadt Münster stehenden Straße
Maikottenweg von der Straße Zum Guten
Hirten bis zur Seitenstraße bei Hausnum-
mer 176 dem öffentlichen Straßenverkehr
gewidmet.

Die Widmung bezieht sich auf die Straßen-
fläche, die in dem Übersichtsplan Nr. 8
dargestellt ist. Der Übersichtsplan ist Be-
standteil dieser Widmungsverfügung. 

Die Verkehrsfläche wird als Gemeinde-
straße eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Oberbürgermeister der Stadt
Münster (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, 48127 Münster) zu erheben. Ein
Nachtbriefkasten befindet sich am Stadt-
haus 1, Klemensstraße 10. Der Wider-
spruch kann auch direkt beim Vermes-
sungs- und Katasteramt (Postanschrift:
Der Oberbürgermeister, Vermessungs-
und Katasteramt, 48127 Münster) erho-
ben werden.

Münster, den 11. Mai 2006

Der  Oberbürgermeister
I. V.

Joksch
Stadtbaurat

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NRW werden folgende im Eigentum der
Stadt Münster stehende Flächen dem
öffentlichen Straßenverkehr gewidmet:

Emsstraße

Das Teilstück bei Hausnummer 62

Saarstraße

Der Rad und Fußweg von der Emsstraße
zur Saarstraße

Die Widmungen beziehen sich auf die
Straßenflächen, die in dem Übersichts-
plan Nr. 9 dargestellt sind. Der Über-
sichtsplan ist Bestandteil dieser Wid-
mungsverfügung. 

Die Verkehrsflächen werden als Gemein-
destraße eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Oberbürgermeister der Stadt
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Abgrenzung des aufzustellenden Bebau-
ungsplanes Nr. 505
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Münster (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, 48127 Münster) zu erheben. Ein
Nachtbriefkasten befindet sich am Stadt-
haus 1, Klemensstraße 10. Der Wider-
spruch kann auch direkt beim Vermes-
sungs- und Katasteramt (Postanschrift:
Der Oberbürgermeister, Vermessungs-
und Katasteramt, 48127 Münster) erho-
ben werden.

Münster, den  11. Mai  2006

Der  Oberbürgermeister
I. V.

Joksch
Stadtbaurat

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NRW wird die im Eigentum der Stadt
Münster stehende Stichstraße der
Stettiner Straße bei den Hausnummern
50 - 60 dem öffentlichen Straßenverkehr
gewidmet.

Die Widmung bezieht sich auf die Straßen-
fläche, die in dem Übersichtsplan Nr. 10
dargestellt ist. Der Übersichtsplan ist
Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

Die Verkehrsfläche wird als Gemeinde-
straße eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Oberbürgermeister der Stadt
Münster  (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, 48127 Münster) zu erheben. Ein
Nachtbriefkasten befindet sich am Stadt-
haus 1, Klemensstraße 10. Der Wider-
spruch kann auch direkt beim Vermes-
sungs- und Katasteramt (Postanschrift:
Der Oberbürgermeister, Vermessungs-
und Katasteramt, 48127 Münster) erho-
ben werden.

Münster, den 11. Mai 2006

Der  Oberbürgermeister
I. V.

Joksch
Stadtbaurat
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Übersichtsplan Nr. 9Übersichtsplan Nr. 8 Übersichtsplan Nr. 10

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NRW wird die im Eigentum der Stadt
Münster stehende Heisenbergstraße ab-
zweigend von der Corrensstraße bis zum
Ausbauende bei Hausnummer 15 dem
öffentlichen Straßenverkehr gewidmet.

Die Widmung bezieht sich auf die Straßen-
fläche, die in dem Übersichtsplan Nr. 11
dargestellt ist. Der Übersichtsplan ist Be-
standteil dieser Widmungsverfügung. 

Die Verkehrsfläche wird als Gemeinde-
straße eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Oberbürgermeister der Stadt
Münster  (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, 48127 Münster) zu erheben. Ein
Nachtbriefkasten befindet sich am Stadt-
haus 1, Klemensstraße 10. Der Wider-
spruch kann auch direkt beim Vermes-
sungs- und Katasteramt (Postanschrift:



Der Oberbürgermeister, Vermessungs-
und Katasteramt, 48127 Münster) erho-
ben werden.

Münster, den  11. Mai 2006

Der  Oberbürgermeister
I. V.

Joksch
Stadtbaurat

Zweite Satzung zur Änderung der
Vergnügungssteuersatzung der
Stadt Münster vom 18. 5. 2006

Der Rat der Stadt Münster hat in seiner
Sitzung am 17. 5. 2006 die nachfolgende
Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf den §§ 7 und 41
Absatz 1, Buchstabe f der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Form der Bekanntmachung vom
14. 7. 1994 (GV.NRW. S. 666), §§ 1 bis 3
und 20 Absatz 2, Buchstabe b des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21. 10. 1969
(GV.NRW. S. 712) in der jeweils gültigen
Fassung.

Artikel 1

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt
Münster vom 13. 12. 2002 in der Fas-
sung der Satzung zur Änderung der
Vergnügungssteuersatzung der Stadt

Münster vom 10. 12. 2004 wird wie folgt
geändert:

1. § 4 Absatz 1 erhält folgende
Fassung:

(1) Die Steuer wird erhoben

1. als Kartensteuer (§ 5)

für Filmveranstaltungen und für
sonstige Veranstaltungen, wenn
die Teilnahme von der Entrichtung
eines Eintrittspreises abhängig
gemacht wird,

2. als Pauschsteuer ( § 6)

a) wenn für die Veranstaltung kein
Eintrittspreis erhoben wird, 

b) wenn die Pauschsteuer höher
ist als die Kartensteuer,

3. als Steuer für die Benutzung
von Apparaten (§ 7)

a) nach dem Einspielergebnis der
Apparate mit Gewinnmöglich-
keit

b) nach der Anzahl der Apparate
ohne Gewinnmöglichkeit.

2. § 6 wird § 7

3. § 7 wird § 6

4. Abschnitt IV. „Gemeinsame
Bestimmungen“ wird Abschnitt V.

5. Nach § 6 (neu) wird folgender
Abschnitt eingefügt:
IV. Steuer für die Benutzung von

Apparaten

6. § 7 (neu) erhält folgende Fassung:

Bemessungsgrundlagen und
Steuersätze

1) Für die Benutzung von Spiel-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs-
oder ähnlichen Apparaten zur Aus-
spielung von Geld und Gegen-
ständen (Spielgeräte) in Spielhal-
len oder ähnlichen Unternehmen
im Sinne des § 33 i der Gewerbe-
ordnung (GewO) und darüber hin-
aus von allen Spielgeräten mit Ge-
winnmöglichkeit an allen anderen
Aufstellorten bemisst sich die
Steuer nach dem Einspielergebnis.

Als Einspielergebnis gilt die Brutto-
kasse. Die Bruttokasse errechnet
sich aus der elektronisch gezähl-
ten Kasse zuzüglich Röhrenent-
nahme, abzüglich Röhrenauffül-
lung, Falschgeld, Prüfgeld und
Fehlgeld.

(2) Für die Benutzung von Apparaten
ohne Gewinnmöglichkeit bemisst
sich die Steuer nach festen Sätzen.
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(3) Die Steuer beträgt für

a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v.H. vom Einspielergebnis 
in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen höchstens 195,00 Euro je

Gerät und angefangenem
Kalendermonat

b) Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v.H. vom Einspielergebnis
an allen anderen Orten höchstens 49,50 Euro je

Gerät und angefangenem
Kalendermonat

c) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 40,00 Euro je Gerät
in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen und angefangenem

Kalendermonat

d) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 24,25 Euro je Gerät
an allen anderen Aufstellorten und angefangenem

Kalendermonat

13. 12. 2002 und für das Kalenderjahr
2005 die Vergnügungssteuersatzung vom
13. 12. 2002 in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 10. 12. 2004. Im Übri-
gen gilt die Vergnügungssteuersatzung
bis zum 31. Dezember 2005 weiter.

Die vorstehende Satzung wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz
1 GO NW wird hingewiesen. Diese Be-
stimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 18. Mai 2006

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann

Vergnügungssteuersatzung der
Stadt Münster vom 18. 5. 2006
Der Rat der Stadt Münster hat in seiner
Sitzung am 17. 5. 2006 die nachfolgende
Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf den §§ 7 und 41
Absatz 1, Buchstabe f, der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Form der Bekanntmachung
vom 14. 7. 1994 (GV.NRW. S. 666), §§ 1
bis 3 und 20 Absatz 2, Buchstabe b des
Kommunalabgabengesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 10.
1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils
gültigen Fassung.

I.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Ge-
biet der Stadt Münster veranstalteten 
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(4) Besitzt ein Apparat mehrere Spiel-
einrichtungen, gilt jede dieser Ein-
richtungen als ein Apparat. Appa-
rate mit mehr als einer Spielein-
richtung sind solche, an denen
gleichzeitig zwei oder mehr Spiel-
vorgänge ausgelöst werden kön-
nen.

(5) Apparate, an denen Spielmarken
(Token o.ä.) ausgeworfen werden,
gelten als Apparate mit Gewinn-
möglichkeit, wenn die Spielmar-
ken an Apparaten mit Gewinn-
möglichkeit eingesetzt werden
können, eine Rücktauschmöglich-
keit in Geld besteht oder sie ge-
gen Sachgewinne eingetauscht
werden können.

(6) Vom Austausch eines Apparates
gegen einen gleichartigen Apparat
innerhalb eines Kalendermonats
bleibt die Steuerfestsetzung für
den betreffenden Monat unbe-
rührt.

(7) Der Halter hat die erstmalige Auf-
stellung eines Apparates sowie
jede Änderung hinsichtlich Art und
Anzahl der Apparate an einem
Aufstellort bis zum 15. Kalender-
tag des folgenden Monats schrift-
lich beim Amt für Finanzen und
Beteiligungen anzuzeigen. Bei
verspäteter Anzeige der Entfer-
nung eines Apparates wird die
Steuer für diesen Apparat bis zum
Ende des Monats, in dem die An-
zeige erfolgt, erhoben.

7. Nach § 7 wird folgender § 7 a ein-
gefügt:

Verfahren bei der Besteuerung nach
dem Einspielergebnis

(1) Soweit die steuerlichen Verfahren
noch nicht bestandskräftig abge-
schlossen wurden, sind geänderte

Steuererklärungen abzugeben. Die
Steuererklärungen sind auf amtli-
chem Vordruck jeweils gesondert
für die Kalenderjahre 2003, 2004
und 2005 bis spätestens zu dem
von der Stadt festzusetzenden
Termin einzureichen. Auf Verlan-
gen sind die in den Steuererklä-
rungen gemachten Angaben
durch Zählwerksausdrucke gemäß
Spielverordnung nachzuweisen
und der Stadt Münster (ggf. als
Datei) vorzulegen.

(2) Die Besteuerung ist für jeden Steu-
erschuldner nur einheitlich für alle
Apparate mit Gewinnmöglichkeit
mit Bindungswirkung für jeweils
ein Kalenderjahr zulässig. 

(3) Sollte das Einspielergebnis für die
in Absatz 1 genannten Kalender-
jahre nicht mehr nachweisbar, zu
ermitteln oder zu berechnen sein
oder nicht fristgerecht vorgelegt
werden, gelten die in § 7 Absatz 3
genannten Höchstbeträge für
Apparate mit Gewinnmöglichkeit
als Festbeträge.

8. § 10 wird um folgenden Absatz
ergänzt:

(3 Die Vergnügungssteuer für Geld-
spielgeräte, die für zurückliegende
Zeiträume festgesetzt wird, ist
innerhalb von 10 Kalendertagen
nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides zu entrichten.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwir-
kend zum 1. Januar 2003 in Kraft.

Die Änderungssatzung gilt für die Zeit
vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember
2005. Sie ersetzt im Umfang der Ände-
rungen für die Kalenderjahre 2003 und
2004 die Vergnügungssteuersatzung vom 



nachfolgenden Vergnügungen (Veranstal-
tungen) gewerblicher Art:

1. Tanzveranstaltungen;

2. Striptease-Vorführungen und Darbie-
tungen ähnlicher Art;

3. Ausspielungen in Spielklubs, Spielka-
sinos und ähnlichen Einrichtungen;

4. Vorführungen von pornografischen
und ähnlichen Filmen oder Bildern; 

5. die Benutzung von Spiel-, Musik-,
Geschicklichkeits-, Unterhaltungs-
oder ähnlichen Apparaten 

a) in Spielhallen oder ähnlichen
Unternehmen,

b) an allen anderen Orten.

Als Spielapparate gelten auch Perso-
nalcomputer, die zum individuellen
Spielen oder zum gemeinsamen
Spielen in Netzwerken oder über das
Internet verwendet werden.

§ 2
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind

1. Veranstaltungen von Gewerkschaften,
politischen Parteien und Organisa-
tionen sowie von Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts oder
ihrer Organe;

2. Veranstaltungen, die ausschließlich
und unmittelbar mildtätigen oder
gemeinnützigen Zwecken dienen;

3. die Benutzung von Apparaten nach 
§ 1 Ziffer 5 im Rahmen von Volksbe-
lustigungen, Jahrmärkten, Kirmessen
oder ähnlichen Veranstaltungen.

§ 3
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer
der Veranstaltung (Veranstalter). In
den Fällen des § 1 Ziffer 5 ist der Hal-
ter der Apparate Veranstalter. Halter
ist der Eigentümer bzw. derjenige,
dem der Apparat vom Eigentümer zur
Nutzung überlassen wurde.

(2) Als Unternehmer (Mitunternehmer)
der Veranstaltung gilt auch der In-
haber der Räume oder Grundstücke,
in oder auf denen die Veranstaltung
stattfindet, wenn er im Rahmen der
Veranstaltung z.B. Speisen und Ge-
tränke verkauft oder an den Einnah-
men oder dem Ertrag aus der Veran-
staltung beteiligt ist.

(3) Personen, die nebeneinander die
Steuer schulden, sind Gesamtschuld-
ner.

§ 4
Erhebungsformen

(1) Die Steuer wird erhoben

1. als Kartensteuer (§ 5)

für Veranstaltungen, wenn die Teil-
nahme von der Entrichtung eines
Eintrittspreises abhängig gemacht
wird,

2. als Pauschsteuer ( § 6)

a) wenn für die Veranstaltung kein
Eintrittspreis erhoben wird,

b) wenn die Pauschsteuer höher
ist als die Kartensteuer,

3. als Steuer für die Benutzung von
Apparaten (§ 7)

a) nach dem Einspielergebnis der
Apparate mit Gewinnmöglich-
keit

b) nach der Anzahl der Apparate
ohne Gewinnmöglichkeit

(2) Die Steuer ist für jede Veranstaltung
gesondert zu berechnen. Finden im
Zeitraum eines Monats mehrere Ver-
anstaltungen gleicher Art desselben
Veranstalters und am gleichen Ort
statt, so wird eine Pauschsteuer nach
Absatz 1 Ziffer 2 b nur dann erhoben,
wenn bei Zusammenfassung aller
Veranstaltungen dieses Zeitraumes
die Pauschsteuer höher ist als die
Kartensteuer.

II.  Kartensteuer

§ 5
Steuermaßstab/Steuersatz

(1) Die Kartensteuer wird nach der Höhe
des erhobenen Eintrittspreises be-
rechnet.

(2) Eintrittspreis (Entgelt) ist die gesamte
Vergütung, die vor, während oder
nach der Veranstaltung für die Teil-
nahme erhoben wird. Zum Entgelt
gehört auch die Vorverkaufsgebühr.
Soweit in dem Entgelt ein Betrag für
Mindestverzehr enthalten ist, bleibt
dieser bei der Berechnung außer An-
satz. Mindestverzehr ist der Aufwand
lt. Getränke-/Speisekarte, der von
jedem Teilnehmer für den Genuss von
Getränken und Speisen seiner Wahl
mindestens zu leisten ist.

(3) Der Steuersatz beträgt bei

- Tanzveranstaltungen und Strip-
tease-Vorführungen 22 v. H. des
Eintrittspreises oder Entgelts,

- Vorführungen von pornografischen
Filmen u. ä. 25 v. H. des Eintritts-
preises oder Entgelts.

(4) Fallen bei einer Veranstaltung Vergnü-
gungen nach § 1 Ziffern 1 und 2 zu-
sammen, beträgt der Steuersatz 30 v. H.
des Eintrittspreises oder Entgelts.

III.  Pauschsteuer

§ 6
Erhebung nach der Fläche

(1) Für Veranstaltungen nach Absatz 2
wird die Steuer nach der Größe der
Veranstaltungsfläche erhoben. Die
Größe der Veranstaltungsfläche be-
rechnet sich nach dem Flächeninhalt
der für die Veranstaltung und die Be-
sucher bestimmten Räume mit Aus-
nahme der Toiletten-, Garderoben-
und ähnlichen Nebenräume. Entspre-
chendes gilt für Veranstaltungen im
Freien.

(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungs-
tag und angefangene zehn Quadrat-
meter Veranstaltungsfläche bei 

- Tanzveranstaltungen gegen Entgelt
1,65 Euro 

(§ 4 Abs. 1 Ziffer 2 b)

- Tanzveranstaltungen ohne Entgelt 
1,10 Euro

- Striptease-Vorführungen u. ä. gegen
Entgelt 2,64 Euro 

(§ 4 Abs. 1 Ziffer 2 b)

- Striptease-Vorführungen u. ä. ohne
Entgelt 1,76 Euro

- Ausspielungen in Spielklubs u. ä.
20,00 Euro

Endet eine Veranstaltung erst am Fol-
getag, wird ein Veranstaltungstag für
die Berechnung zu Grunde gelegt.

(3) Bei Veranstaltungen, die über 1 Uhr
nachts hinausgehen, erhöht sich die
Steuer für jede weitere angefangene
Stunde um 25 v.H., höchstens um
125 v.H., der in Absatz 2 genannten
Sätze. Bei Veranstaltungen, die an
mehreren aufeinander folgenden Ta-
gen stattfinden, wird die Steuer für
jeden angefangenen Tag erhoben.

(4) Fallen bei einer Veranstaltung Vergnü-
gungen nach § 1 Ziffern 1 und 2 zu-
sammen, beträgt die Steuer 2,00 Euro
für jede angefangenen zehn Quadrat-
meter der Veranstaltungsfläche.

IV. Steuer für die Benutzung von
Apparaten

§ 7
Bemessungsgrundlagen und Steuer-
sätze

(1) Für die Benutzung von Spiel-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs- oder
ähnlichen Apparaten zur Ausspielung
von Geld und Gegenständen (Spiel-
geräte) in Spielhallen oder ähnlichen
Unternehmen im Sinne des § 33 i der
Gewerbeordnung (GewO) und darü-
ber hinaus von allen Spielgeräten mit
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Gewinnmöglichkeit an allen anderen Aufstellorten bemisst sich die Steuer nach dem
Einspielergebnis.

Als Einspielergebnis gilt die Bruttokasse. Die Bruttokasse errechnet sich aus der
elektronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung,
Falschgeld und Fehlgeld.

(2) Für die Benutzung von Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit bemisst sich die Steuer
nach festen Sätzen.

(3) Die Steuer beträgt für

a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v.H. vom Einspielergebnis

b) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 40,00 Euro je Gerät
in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen und angefangenem

Kalendermonat

c) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 24,25 Euro je Gerät
an allen anderen Aufstellorten und angefangenem

Kalendermonat

Aufstellort bis zum 15. Kalendertag des
folgenden Monats auf amtlich vorge-
schriebenem Vordruck beim Amt für Fi-
nanzen und Beteiligungen anzuzeigen. 

Bei verspäteter Anzeige der Entfernung
eines Apparates im Sinne des § 7 Absatz
3 Buchstaben b) und c) wird die Steuer
für diesen Apparat bis zum Ende des
Monats, in dem die Anzeige erfolgt, er-
hoben.

§ 10
Vorauszahlungen

(1) Der Steuerschuldner hat für Apparate
mit Gewinnmöglichkeit vierteljährlich
Vorauszahlungen zu entrichten. Jede
Vorauszahlung beträgt grundsätzlich
ein Viertel des Jahresbetrages, der
sich bei der letzten Veranlagung erge-
ben hat. 

(2) Die Vorauszahlungen werden jährlich
durch schriftlichen Bescheid festge-
setzt. Bis zur Bekanntgabe des Vor-
auszahlungsbescheides sind die vier-
teljährlichen Vorauszahlungen jeweils
in der bisherigen Höhe zu entrichten.

(3) Eine Anpassung der Vorauszahlungs-
höhe an die tatsächlichen Verhältnis-
se ist jederzeit  möglich. Der Steuer-
schuldner kann eine Anpassung der
Vorauszahlungshöhe beantragen,
wenn die Veränderung der Bemes-
sungsgrundlagen nachweislich zu
einer Veränderung der Vorauszah-
lungen von mehr als 20 % führt.

§ 11
Besteuerungsverfahren

(1) Die Vergnügungssteuer für Apparate
mit Gewinnmöglichkeit wird für den
Erhebungszeitraum nach dessen Ab-

(4) Besitzt ein Apparat im Sinne von Ab-
satz 2 mehrere Spieleinrichtungen,
gilt jede dieser Einrichtungen als ein
Apparat. Apparate mit mehr als einer
Spieleinrichtung sind solche, an de-
nen gleichzeitig zwei oder mehr Spiel-
vorgänge ausgelöst werden oder
mehrere Personen gleichzeitig spielen
können.

(5) Apparate, an denen Spielmarken (To-
ken o.ä.) ausgeworfen werden, gelten
als Apparate mit Gewinnmöglichkeit,
wenn die Spielmarken an Apparaten
mit Gewinnmöglichkeit eingesetzt
werden können, eine Rücktausch-
möglichkeit in Geld besteht oder sie
gegen Sachgewinne eingetauscht
werden können.

(6) Vom Austausch eines Apparates ohne
Gewinnmöglichkeit gegen einen
gleichartigen Apparat innerhalb eines
Kalendermonats bleibt die Steuerfest-
setzung unberührt.

§ 8
Beginn und Ende der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht beginnt mit der
Aufstellung bzw. erstmaligen Benutzung
eines Apparates an einem in § 1 Ziffer 5
genannten Aufstellort. Sie endet mit
Ablauf des Tages, an dem der Apparat
endgültig entfernt wird bzw. dauerhaft
nicht mehr benutzt werden kann.

§ 9
Anzeigepflicht

Der Halter hat die erstmalige Aufstellung
eines Apparates, bei Apparaten mit Ge-
winnmöglichkeit auch deren Ersatz/
Tausch, so wie jede Änderung hinsicht-
lich Art und Anzahl der Apparate an einem

lauf festgesetzt. Erhebungszeitraum ist
das Kalenderjahr. Besteht die Steuer-
pflicht nicht während des ganzen Kalen-
derjahres, tritt an die Stelle des Kalen-
derjahres der Zeitraum der Steuerpflicht
(abgekürzter Erhebungszeitraum).

(2) Die für einen Erhebungszeitraum ent-
richteten Vorauszahlungen werden
auf die Steuerschuld für diesen Er-
hebungszeitraum angerechnet.

(3) Zur Festsetzung der Vergnügungs-
steuer für Apparate mit Gewinnmög-
lichkeit hat der Steuerschuldner

1. nach Ablauf eines Erhebungszeit-
raumes bis zum 15. Februar des
Folgejahres, 

2. nach vollständiger Aufgabe eines
Aufstellortes oder des Betriebes
innerhalb von 10 Kalendertagen, 

3. nach Entfernung oder Tausch
eines Apparates bis zum 15.
Kalendertag des folgenden
Monats,

eine Steueranmeldung im Sinne des 
§ 150 Absatz 1 Satz 3 der Abgaben-
ordnung auf amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben. 

(4) Auf Verlangen sind die in der Steuer-
anmeldung genannten Bemessungs-
grundlagen durch Zählwerksaus-
drucke gemäß Spielverordnung nach-
zuweisen und der Stadt Münster (ggf.
als Datei) vorzulegen.

(5) Gibt der Steuerschuldner die Steuer-
anmeldung nicht, nicht rechtzeitig,
unvollständig oder nicht rechnerisch
richtig ab, kann die Steuerschuld
nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung geschätzt werden.

§ 12
Fälligkeiten

(1) Die Vorauszahlungen für Apparate
mit Gewinnmöglichkeit sind viertel-
jährlich am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November zu
entrichten. Vorauszahlungen, die für
zurückliegende Zeiträume festge-
setzt werden, sind innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Vor-
auszahlungsbescheides zu entrich-
ten.

(2) Ist die Steuerschuld für einen Erhe-
bungszeitraum größer als die Summe
der anzurechnenden Vorauszahlun-
gen, so ist der Unterschiedsbetrag
innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides
zu entrichten (Abschlusszahlung).

(3) Für Apparate ohne Gewinnmöglich-
keit wird die Pauschsteuer für einzel-
ne Kalendervierteljahre im Voraus 
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festgesetzt. Die Steuer für das jeweili-
ge Kalendervierteljahr ist zum 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November zu entrichten. 

V. Gemeinsame Bestimmungen

§ 13
Anmeldung/Sicherheitsleistung/Erklär
ung

(1) Veranstaltungen nach § 1 Ziffern 1 – 4
sind spätestens fünf Werktage vor Be-
ginn schriftlich beim Amt für Finanzen
und Beteiligungen anzumelden. Die
Anmeldung muss folgende Angaben
enthalten:

• Veranstaltungsort
• Veranstaltungsdatum
• Eintrittspreis je Veranstaltung 

(§ 5 Absatz 2)
• Veranstaltungsfläche (§ 6 Absatz 1)

Bei unvorbereiteten und nicht vorher-
sehbaren Veranstaltungen ist die An-
meldung an dem auf die Veranstal-
tung folgenden Werktag nachzuholen.
Veränderungen, die sich auf die Höhe
der Steuer auswirken, sind umgehend
anzuzeigen.

(2) Zur Anmeldung verpflichtet sind so-
wohl der Veranstalter als auch der
Inhaber der genutzten Räume oder
Grundstücke.

(3) Bei mehreren aufeinander folgenden
oder regelmäßig stattfindenden Ver-
anstaltungen eines Veranstalters am
selben Veranstaltungsort (Dauerver-
anstaltungen) ist eine einmalige An-
meldung ausreichend.

(4) Die Stadt Münster ist berechtigt, eine
Sicherheitsleistung in Höhe der vor-
aussichtlichen Steuerschuld zu ver-
langen.

(5) Der Veranstalter hat dem Amt für Fi-
nanzen und Beteiligungen binnen 10
Kalendertagen nach der Veranstal-
tung, bei regelmäßig wiederkehren-
den Veranstaltungen monatlich bis
zum 15. Kalendertag des nachfolgen-
den Monats,

• den Veranstaltungsort
• die Veranstaltungstage
• die Anzahl der Besucher je Veran-

staltung
• den Eintrittspreis je Veranstaltung 

(§ 5 Absatz 2)
• die Veranstaltungsfläche 

(§ 6 Absatz 1)
• das Ende der Veranstaltung

(Uhrzeit)

schriftlich mitzuteilen.

§ 14
Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch entsteht 

• für Veranstaltungen nach § 1 Ziffern
1 – 4 mit dem Beginn der Veranstal-
tung,

• mit der Inbetriebnahme des
Apparates (§ 1 Ziffer 5).

§ 15
Fälligkeit bei Veranstaltungen nach 
§ 1 Ziffern 1 - 4 

Bei rückwirkender Festsetzung ist die
Steuer innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheides zu ent-
richten.

§ 16
Vereinbarung

Der Steuerbetrag für Veranstaltungen
nach § 1 Ziffern 1 – 4 kann mit dem Ver-
anstalter vereinbart werden, wenn der
Nachweis über die Größe der Veranstal-
tungsfläche besonders schwierig ist oder
wenn die Vereinbarung zu einer Verein-
fachung des Besteuerungsverfahrens
führt.

§ 17
Steueraufsicht, Aufbewahrungs- und
Mitwirkungspflicht

(1) Sowohl der Veranstalter, die von ihm
betrauten Personen, als auch der In-
haber der genutzten Räume oder
Grundstücke sind verpflichtet, Dienst-
kräften des Amtes für Finanzen und
Beteiligungen zur Nachprüfung der
Erklärungen und zur Feststellung von
Steuertatbeständen Zugang zu Ver-
anstaltungsräumen und -flächen zu
gewähren.

(2) Der Veranstalter, die von ihm betrau-
ten Personen, als auch der Inhaber
der genutzten Räume oder Grund-
stücke haben bei der Feststellung der
Sachverhalte, die für die Besteuerung
erheblich sein können, mitzuwirken.
Insbesondere sind Auskünfte zu ertei-
len, Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
schäftspapiere, Druckprotokolle, Da-
teien und andere Urkunden zur Ein-
sicht und Prüfung vollständig vorzule-
gen. Nach vorheriger Absprache sind
in Gegenwart der Dienstkräfte aktuel-
le Zählwerksausdrucke zu erstellen.

(3) Alle durch die Apparate erzeugbaren
oder von diesen vorgenommenen
Aufzeichnungen sind aufbewahrungs-
pflichtige Unterlagen im Sinne von 
§ 147 Abgabenordnung.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Ab-
satz 2 b des Kommunalabgabengesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen vom
21. 10.  1969, in der jeweils geltenden
Fassung, handelt, wer als Veranstalter
die Pflichten nach §§ 9, 11, 12, 13 und
17 dieser Satzung verletzt.

§ 19
Geltung des Kommunalabgabenge-
setzes NRW und der Abgabenordnung

Soweit diese Satzung nichts anderes be-
stimmt, sind die Vorschriften der §§ 12
bis 20 des Kommunalabgabengesetzes
NRW in Verbindung mit der Abgabenord-
nung in der jeweils gültigen Fassung an-
zuwenden.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Vergnügungssteuersatzung tritt am
1. Januar 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Vergnügungssteuersatzung der Stadt
Münster vom 13. 12. 2002 in der Fas-
sung der 2. Änderungssatzung vom
18. 5. 2006 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz
1 GO NW wird hingewiesen. Diese Bes-
timmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 18. Mai 2006

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann
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Sitzung der Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes
am 13. Juni 2006
Die Sitzung der Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes der
Stadt Münster und des Kreises Waren-
dorf sowie der Städte und Gemeinden
Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh,
Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassen-
berg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf
der Sparkasse Münsterland Ost am

Dienstag, dem 13. Juni 2006, um 18:00
Uhr im SparkassenForum des Dienst-
leistungszentrums der Sparkasse
Münsterland Ost, Freckenhorster
Straße 67, 48231 Warendorf

wird bekannt gemacht.

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstands zum Geschäfts-
jahr 2005 und zur Geschäftsentwick-
lung 2006

2. Bericht über die Verwendung des
Jahresüberschusses der Sparkasse
Münsterland Ost aus dem Geschäfts-
jahr 2005

3. Beschluss über die Entlastung der
Organe der Sparkasse Münsterland
Ost für das Geschäftsjahr 2005 (Ver-
waltungsrat, Kreditausschuss, Vor-
stand)

4. Wahl des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung

5. Wahl des stellvertretenden Verbands-
vorstehers

6. Wahl eines Hauptverwaltungsbeam-
ten, der mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Verwaltungsrates
teilnimmt

7. Wahl eines Stellvertreters des Bean-
standungsbeamten im Verwaltungsrat

8. Wahl eines Hauptverwaltungsbeamten
als geborenes Mitglied des Kredit-
ausschusses (§ 16 Abs. 2 SpkG NW)

9. Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds
und der Stellvertretung für eine wäh-
rend der Wahlzeit ausgeschiedene
Dienstkraft 

10. Sonstiges

Hinweis:

Die Behandlung der Tagesordnungspunk-
te Nr. 2 bis Nr. 3 finden gem. § 2 Abs. 2
der Geschäftsordnung für die Verbands-
versammlung des Sparkassenzweckver-
bandes in nichtöffentlicher Sitzung statt.

Münster, den 19. Mai 2006

Dr. Wolfgang Kirsch
Vorsitzender

Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen
Sparbuches 

Nr.   323 135 723

der Sparkasse Münsterland Ost hat des-
sen Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird
hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, gerechnet von dem u. g. Datum an,
seine Rechte unter Vorlegung des Spar-
buches anzumelden; andernfalls wird das
Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 17. Mai 2006

Sparkasse Münsterland Ost
Der Vorstand

Öffentliche Zustellung 
Für 

Herrn Christian Katzer 
Koppersstraße 17 
40549 Düsseldorf

liegt bei der Behörde Stadt Münster,
Ordnungsamt -32/2-, Klemensstr. 10,
48127 Münster, Zimmer 460 folgendes
Schriftstück 

Bescheid vom 4. 4. 2006 
Aktenzeichen 32.2.35-4004.0317.626.8 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorge-
nannten Dienststelle zu den unten ge-
nannten Sprechzeiten in Empfang ge-
nommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15
des Verwaltungszustellungsgesetzes vom
3. 7. 52 (Bundesgesetzblatt I S. 379),
zuletzt geändert am 12. 9. 90 (BGB!. I S.
2002) in Verbindung mit § 1 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz - LZG) vom 23. 7. 57 (Gesetz-
und Verordnungsblatt NW S. 213/ SGV.
NW2010) nach Ablauf von zwei Wochen -
gerechnet vom Tag des Aushängens - als
zugestellt. 

Münster, den 17. Mai 2006 

Der Oberbürgermeister
I. V.

Hohmann

Allgemeinverfügung der Stadt
Münster zur Freilandhaltung von
Geflügel vom 15. 5. 2006 

Ausnahmegenehmigung von der Auf-
stallungsverpflichtung gem. § 1 Abs. 3
Geflügel-Aufstallungsverordnung für
das Gebiet der Stadt Münster 

Gem. § 1 Abs. 3 der Verordnung zur Auf-
stallung des Geflügels zum Schutz vor der

Klassischen Geflügelpest (Geflügel-Auf-
stallungsverordnung) vom 9. Mai 2006
(www.ebundesanzeiger.de, eBAnz AT28
2006 V1) lege ich folgendes Gebiet, in
dem Geflügel auch außerhalb geschlos-
sener Ställe oder Schutzvorrichtungen
gehalten werden darf (Freilandhaltung),
fest:

Gesamtes Stadtgebiet Münster 

mit Ausnahme des Vogelschutzgebie-
tes Gelmerheide inklusive eines
Schutzbereiches von 100 m um das
Vogelschutzgebiet Gelmerheide (siehe
Übersichtsplan Nr. 12):

Begründung:

Für sämtliche Geflügelhaltungen in der
Stadt Münster außerhalb des oben be-
zeichneten Gebietes liegen die Voraus-
setzungen für eine Genehmigung nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverord-
nung vor.

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter
dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) und kann insbesondere wi-
derrufen werden, wenn die Vorausset-
zungen gem. § 1 Abs. 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2 der Geflügel-Auf-
stallungsverordnung nicht mehr vorliegen
(§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG).

Sie tritt mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag in Kraft und kann
beim Veterinäramt der Stadt Münster,
Schelmenstiege 1, 48161 Münster einge-
sehen werden.

Hinweise:

1. Wer Geflügel im o. g. Gebiet in Frei-
landhaltung halten will, hat dies der
zuständigen Behörde  spätestens mit
Aufnahme der Freilandhaltung unter
Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und ihres Standortes anzuzei-
gen (§ 1 Abs. 4 Geflügel-Aufstallungs-
verordnung).

2. Enten und Gänse sind räumlich ge-
trennt von sonstigem Geflügel zu hal-
ten (§ 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung). Der Halter von
Enten und Gänsen hat sicherzustel-
len, dass die Tiere monatlich virolo-
gisch auf Influenza-A-Virus der Sub-
typen H5 und H7 untersucht werden.
An Stelle dieser virologischen Unter-
suchung nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Ge-
flügel-Aufstallungsverordnung kann
der Halter abweichend von § 1 Abs. 5
Satz 1 Geflügel-Aufstallungsverord-
nung Enten und Gänse zusammen
mit sonstigem Geflügel halten, soweit
das sonstige Geflügel dazu dient, die
Einschleppung oder Verschleppung
der Geflügelpest in den Bestand früh-
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zeitig zu erkennen. Im Falle des § 1 Abs. 5 Satz 3 Geflügel-Aufstallungsverordnung muss
die in der Anlage zu § 1 Abs. 5 Satz 4 Geflügel-Aufstallungsverordnung in Spalte 2 vor-
gesehene Anzahl von sonstigem Geflügel gehalten werden:

Anzahl der gehaltenen Enten oder Gänse Anzahl des sonstigen
je Bestand zu haltenden Geflügels

1 2

weniger als 10 mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe
Anzahl wie gehaltene Enten und Gänse

11 - 100 10 - 50

101 - 1000 20 - 60

mehr als 1000 30 - 70

Ferner hat der Halter jedes verendete Stück sonstiges Geflügel in einer von der zuständi-
gen Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung unverzüglich auf Influenza-A-Virus
der Subtypen H5 und H7 virologisch untersuchen zu lassen (§ 1 Abs. 5 Satz 5 Geflügel-
Aufstallungsverordnung).

3. Der Geflügelhalter ist verpflichtet, ab-
weichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und
2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 der
Geflügelpest-Verordnung unabhängig
von der Größe des Geflügelbestandes
in das zu führende Bestandsregister
je Werktag die Anzahl der verendeten
Tiere zu vermerken und abweichend
von § 8b Nr. 1 bis 8 der Geflügelpest-
Verordnung unabhängig von der Grö-
ße des Geflügelbestandes sicherzu-
stellen, dass 

• die Ein- und Ausgänge zu den
Ställen oder die sonstigen Stand-
orte des Geflügels gegen unbe-
fugten Zutritt oder unbefugtes Be-
fahren gesichert sind,

• die Ställe oder die sonstigen
Standorte des Geflügels von be-
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triebsfremden Personen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung
oder Einwegkleidung betreten
werden und dass diese Personen
die Schutz- oder Einwegkleidung
nach Verlassen des Stalles oder
sonstigen Aufenthaltsortes des
Geflügels unverzüglich ablegen,

• Schutzkleidung nach Gebrauch
unverzüglich gereinigt und Ein-
wegkleidung nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich beseitigt
wird,

• nach jeder Einstallung oder Aus-
stallung von Geflügel die dazu
eingesetzten Gerätschaften und
der Verladeplatz gereinigt und
desinfiziert werden und dass nach
jeder Ausstallung die frei gewor-
denen Ställe einschließlich der
dort vorhandenen Einrichtungen
und Gegenstände gereinigt und
desinfiziert werden,

• betriebseigene Fahrzeuge abwei-
chend von § 16 Abs. 1 der Vieh-
verkehrsverordnung unmittelbar
nach Abschluss eines Geflügel-
transports auf einem befestigen
Platz gereinigt und desinfiziert
werden,

• Fahrzeuge, Maschinen und sonsti-
ge Gerätschaften, die in der Ge-
flügelhaltung eingesetzt und von
mehreren Betrieben gemeinsam
benutzt werden, jeweils im abge-
benden Betrieb vor der Abgabe
gereinigt und desinfiziert werden,

• eine ordnungsgemäße Schadna-
gerbekämpfung durchgeführt wird
und hierüber Aufzeichnungen ge-
macht werden,

• der Raum, der Behälter oder die
sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bewahrung verendeten Geflügels
bei Bedarf, mindestens jedoch
einmal im Monat, gereinigt und
desinfiziert werden.

4. Die virologischen Untersuchungen
nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung sind jeweils an
Proben von 60 Tieren je Bestand in
einer von der zuständigen Behörde
bestimmten Untersuchungseinrich-
tung durchzuführen. Die Proben sind
mittels Rachentupfer oder Kloaken-
tupfer zu entnehmen. Werden weniger
als 60 Enten oder Gänse gehalten,
sind die jeweils vorhandenen Tiere zu
untersuchen (§ 2 Abs. 1 Geflügel-Auf-
stallungsverordnung).

5. Gemäß § 8c der Geflügelpest-Verord-
nung hat jeder Geflügelhalter, der Ge-
flügel (mehr als 100 Stück) Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 

Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten
oder Gänse im o. g. Gebiet in Frei-
landhaltung  halten will,  die Tiere des
Bestandes jeweils im Zeitraum vom
15. März bis 31. Mai und vom 15. Ok-
tober bis 15. Dezember eines jeden
Jahres auf das Influenza-A-Virus der
Subtypen H5 und H7 wie folgt unter-
suchen zu lassen: 

1. bei Hühnern, Truthühnern, Perl-
hühnern, Rebhühnern, Fasanen,
Laufvögeln und Wachteln jeweils
an Proben von zehn Tieren je Be-
stand serologisch und

2. bei Gänsen und Enten jeweils an
Proben von 15 Tieren je Bestand
serologisch

in einer von der zuständigen Behörde
bestimmten Untersuchungseinrich-
tung.

6. Der Geflügelhalter hat der zuständi-
gen Behörde unverzüglich jeden
Nachweis des Influenza-A-Virus der
Subtypen H5 und H7 mitzuteilen. Fer-
ner hat er die Ergebnisse der Unter-
suchungen mindestens ein Jahr lang
aufzubewahren und der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorzulegen.
Die Frist beginnt mit dem Ablauf des
Kalendermonats, in dem ihm die Er-
gebnisse der Untersuchung schriftlich
mitgeteilt worden sind (§ 2 Abs. 3
Geflügel-Aufstallungsverordnung).

7. Geflügel, ausgenommen Geflügel,
das unmittelbar zur Schlachtung ver-
bracht wird, darf nur in den Verkehr
gebracht werden, soweit das Geflügel
7 Tage vor dem Inverkehrbringen in
einem geschlossenen Stall oder einer
Schutzvorrichtung gehalten und läng-
stens vier Werktage vor dem Inver-
kehrbringen klinisch tierärztlich oder
im Falle von Enten und Gänsen viro-
logisch nach näherer Anweisung der
zuständigen Behörde mit negativem
Ergebnis auf Influenza-A-Virus der
Subtypen H5 und H7 untersucht wor-
den ist. Derjenige, der Geflügel in den
Verkehr bringt, hat eine tierärztliche
Bescheinigung über die Untersu-
chung nach Satz 1 mitzuführen. Die
Bescheinigung ist auf Verlangen der
zuständigen Behörde vorzulegen (§ 4
Geflügel-Aufstallungsverordnung).

8. Treten innerhalb von 24 Stunden in
einem Geflügelbestand Verluste von
mindestens drei Tieren bei einer Be-
standsgröße von bis zu 100 Tieren
oder mehr als 2 vom Hundert der
Tiere des Bestandes bei einer Be-
standsgröße von mehr als 100 Tieren
auf oder kommt es zu einer erheb-
lichen Veränderung der Legeleistung
oder der Gewichtszunahme, so hat
der Besitzer unverzüglich durch den 

Tierarzt die Ursache feststellen zu
lassen. Dabei ist immer auch auf In-
fluenza-A-Virus der Subtypen H5 und
H7 zu untersuchen (§ 8 Abs. 1 Geflü-
gelpest-Verordnung).

9. Verstöße gegen die Bestimmungen
der Geflügel-Aufstallungsverordnung
können gemäß § 6 Geflügel-Aufstal-
lungsverordnung i. V. m. § 76 Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des Tier-
seuchengesetzes als Ordnungswi-
drigkeit geahndet werden. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünfundzwanzigtausend
Euro geahndet werden (§ 76 Abs. 3
Tierseuchengesetz).

10. Gem. § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Tierseu-
chengesetzes entfällt der Anspruch
auf Entschädigung u. a., wenn der
Besitzer der Tiere oder sein Vertreter
im Zusammenhang mit dem die Ent-
schädigung auslösenden Fall eine er-
lassene Rechtsverordnung oder eine
behördliche Anordnung schuldhaft
nicht befolgt.

11. Nach § 2 der Geflügelpestschutzver-
ordnung hat jeder Geflügelhalter, der
Geflügel im o. g. Gebiet in Freiland-
haltung halten will sicherzustellen,
dass 

- die Tiere nur an Stellen gefüttert
werden, die für wildlebende
Zugvögel nicht zugänglich sind,

- die Tiere nicht mit Oberflächenwas-
ser, zu dem wildlebende Zugvögel
Zugang haben, getränkt werden 
und

- Futter, Einstreu und sonstige Gegen-
stände, mit denen Geflügel in Be-
rührung kommen kann, für wildle-
bende Zugvögel unzugänglich auf-
zubewahren ist.

Münster, den 15. Mai  2006

Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde

Der Oberbürgermeister
I. V. 

Dr. Klein
Stadträtin
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Anzeige der Freilandhaltung von Geflügel  
an das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Münster

per Telefax an 0 25 34 / 9 71 - 3 99  
oder 

per Post an Stadt Münster, Veterinäramt, 48127 Münster 

Tierhalter 

_____________________________________________ 
Name, Vorname des Tierhalters   

_____________________________________________ 
Postanschrift des Tierhalters  

_____________________________________________ 
Telefonnummer

_____________________________________________ 
Registriernummer der Tierseuchenkasse

Tierstandort  

Der Tierstandort ist identisch mit der Halteradresse 

Die Tiere werden an folgendem von der Halteradresse abwei-
chenden Standort gehalten:  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

In Freilandhaltung gehaltene Tiere  
(Bitte die jeweilige Tieranzahl hinter den betroffenen Tierarten einfügen) 

Hühner  _________  Rebhühner _________  Laufvögel ________ 

Truthühner _________  Fasane  _________  Wachteln  ________ 

Perlhühner _________  Enten _________  Gänse  ________ 

Bitte unbedingt angeben, sofern Enten oder Gänse in Freilandhaltung gehalten werden:  

Ich versichere, dass von mir gehaltene Enten und Gänse räumlich getrennt von sonstigem Geflügel gehalten werden 

oder  

Ich halte meine Enten und Gänse räumlich zusammen mit folgendem sonstigen Geflügel 

_______________________________________________________________________ 
(Art und Anzahl des Geflügels)   

um die Einschleppung der Geflügelpest frühzeitig erkennen zu können. 

Hiermit bestätige ich, dass mir die mit der Freilandhaltung des Geflügels verbundenen Auf-
lagen entsprechen der Allgemeinverfügung der Stadt Münster vom 15. 5. 2006 bekannt sind.   

________________________________ ___________________________________
Ort, Datum       Unterschrift
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Feststellung eines Nachfolgers in
der Bezirksvertretung Münster-
Mitte
Als Mitglied der Bezirksvertretung
Münster-Mitte ist

Herr Ludger Buss-Gola (SPD)

mit Ablauf des 10. 5. 2006 ausgeschieden.

Nachfolger nach der Reserveliste (Listen-
wahlvorschlag) ist 

Herr Tobias Bünger, Peterstraße 5,
48151 Münster.

Gemäß § 45 (2) des Gesetzes über die
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen – Kommunalwahlgesetz – in
der Fassung der Bekanntmachung vom
30. 6. 1998 (GV. NRW. S. 454 / ber. S. 509
und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 16. 12. 2003 (GV.  NRW. 
S. 766), habe ich den Nachfolger mit
Wirkung ab 22. 5. 2006 festgestellt und
mache dies hiermit öffentlich bekannt. 

Gegen die Entscheidung kann gemäß 
§ 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG

- jeder Wahlberechtigte des Wahl-
gebietes, 

- die für das Wahlgebiet zuständige
Leitung solcher Parteien und Wäh-
lergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Stadtdirektor als Wahlleiter, Stadt
Münster, (Postanschrift: 48127 Münster)
zu erklären. Ein Nachtbriefkasten (Frist-
wahrung) befindet sich am Stadthaus 1,
Klemensstraße 10.

Der Einspruch kann auch direkt beim
Amt für Bürgerangelegenheiten - Wahl-
amt - (Postanschrift: Stadt Münster, Der
Oberbürgermeister, Amt für Bürgerange-
legenheiten - Wahlamt - 48127 Münster,
Hausanschrift: Klemensstraße 10, 48143
Münster) erhoben werden. 

Münster, den 22. Mai 2006

Stadt Münster
Der Stadtdirektor als Wahlleiter

Schultheiß


